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(4) Wer nach § 2 der Allgemeinen Tarifordnung 
für Gefolgschaftsmitglieder im öffentlichen Dienst 
(ATO) durch Gelöbnis, Unterzeichnung einer Erklä
rung oder Berufung auf ein früheres Gelöbnis oder 
eine frühere schriftliche Erklärung verpflichtet wor
den ist, steht während der Geltungsdauer dieser Ver
pflichtung einem nach Abs. 1 Verpflichteten gleich.

§2

Wer gemäß § 1 verpflichtet worden ist, wird mit 
Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe oder 
mit einer dieser Strafen bestraft, wenn er für eine 
zu seinen Obliegenheiten gehörende Handlung Ge
schenke oder andere Vorteile annimmt, fordert oder 
sich versprechen läßt.

§3

Wer gemäß § 1 verpflichtet ist, wird mit Gefängnis 
und mit Geldstrafe, bei mildernden Umständen mit 
Gefängnis bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe 
oder mit einer dieser Strafen bestraft, wenn er für 
eine Handlung, die eine Verletzung der ihm über
tragenen Obliegenheiten enthält, Geschenke oder an
dere Vorteile annimmt, fordert oder sich verprechen 
läßt.

§ 333
Wer einem Beamten oder einem Mitglied der be

waffneten Macht Geschenke oder andere Vorteile an
bietet, verspricht oder gewährt, um ihn zu einer 
Handlung, die eine Verletzung einer Amts- oder 
Dienstpflicht enthält, zu bestimmen, wird wegen Be
stechung mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.

§248

Wer Geschenke oder andere Vorteile anbietet, ver
spricht oder gewährt, um einen anderen zu einer 
Handlung nach § 247 zu bestimmen, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Ta
del bestraft.

VERORDNUNG GEGEN BESTECHUNG UND 
GEHEIMNISVERRAT NICHTBEAMTETER 

PERSONEN

§4
Wer einer gemäß § 1 verpflichteten Person für eine 

Handlung, die eine Verletzung der ihr übertragenen 
Obliegenheiten enthält, Geschenke oder andere Vor
teile anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Ge
fängnis bis zu drei Jahren und mit Geldstrafe oder 
mit einer dieser Strafen bestraft.


